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Halle/Saale, 19. Januar 2021 
 
 
 
 

 
 
Stadtumbau Ost – Aufwertung von Stadtteilquartieren/Stadtquartieren in 
nach Stadtentwicklungskonzepten umzustrukturierenden 
Stadtteilen/Stadtquartieren mit vorrangiger Priorität; Fördervereinbarung 
vom 04. Mai 2018 
Hier: Kündigung der Fördervereinbarung vom 04. Mai 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der vorbezeichneten Angelegenheit nehme ich Bezug auf mein Schreiben vom 

09. Dezember 2020, mit welchem ich Sie aufgefordert habe, bis zum 28. De-

zember 2020 die Gesamtfinanzierung des Vorhabens, ggf. auch über eine Um-

planung und Kostenminderung, nachzuweisen.  

 

Für die Erteilung der vorbenannten Auskünfte, die notwendig sind, um beurteilen 

zu können, ob die Finanzierung der Fördermaßnahme trotz der drastischen Kos-

tensteigerungen und der Ablehnung der Beantragung weiterer Fördermittel durch 

den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) gesichert ist, wurde Ihnen eine Frist bis zum 

28. Dezember 2020 gesetzt.  

 

Weder innerhalb der gesetzten Frist noch bis heute haben Sie es vermocht, die 

Gesamtfinanzierung des Vorhabens nachzuweisen. Aufgrund der somit fehlen-

den Gesamtfinanzierung für die Sanierung der Scheibe C ist es ausgeschlossen, 
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dass der vereinbarte Zuwendungszweck erreicht werden kann. Damit ist ein weiteres 

Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar. 

 

Ich bin daher gezwungen, die mit Ihnen abgeschlossene Fördervereinbarung vom 04. Mai 

2018  

 

zu kündigen. 

 

Aufgrund der Kündigung ist es erforderlich, die vorsorglich durch die Stadt Halle (Saale) 

bereits bei dem Land Sachsen-Anhalt abgerufenen Fördermittel in Höhe von 2.465.000,00 

zurückzuzahlen.  

 

Da diese Fördermittel nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden, sind sie von der Stadt 

Halle (Saale) nebst angefallener Zinsen an das Land Sachsen-Anhalt zurückzuzahlen. 

Gemäß § 5 Abs. 1 der Fördervereinbarung sind Sie verpflichtet, diese nicht rechtzeitig 

abgerufenen  Fördermittel zu verzinsen.  

 

Die genaue Ermittlung des Zinsbetrages wird unverzüglich folgen. Es ist mit Zinsforderun-

gen in einem Umfang von ca. Euro 150.000,00 zu rechnen. Die Zinsforderungen werden 

nach abschließender Bezifferung in einem gesonderten Schreiben geltend gemacht und 

eingefordert.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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